
Es ist vorbei.  
Ganz ruhig bin ich jetzt.  
Erlöst, befreit, mir selbst zurückgegeben.  
Kein Wunsch, kein Wollen,  
nichts mehr, was schmerzt.  
Gestorben bin ich nur zu neuem Leben. 

Viel zu früh bist du von uns gegangen – wir werden die Zeit, die wir 
mit dir verbringen durften, nie vergessen und für immer in unseren 
Herzen bewahren.   

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem Sohn, 
Bruder, Enkel, Schwager, Götti, Göttibub, Neffe, Cousin und Freund 

 Mario Krismer  
26. Mai 1990 – 2. Juni 2023

In stiller Trauer:  
Rita Krismer-Beck   
Tanja Krismer und Iraklis Hungerberg mit Ben Krismer  
Eckhart und Margit Krismer mit Florian und Ulrich Krismer  
Dietmar und Silvia Krismer mit Daniela Koch  
Astrid Distilo mit Bruno Distilo  
Stefan und Mägi Beck  
Weitere Verwandte und Freunde  

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Wir bedanken uns von  
ganzem Herzen für die ständige Unterstützung und Hilfe bei Dr. Christoph Wanger 
und bei Horst und Oliver Kindle von der KINTRA.  

Traueradresse: Rita Krismer, Im Malarsch 64, 9494 Schaan

Kunstraum Engländerbau  

Finissage zu «Membaca Ulang Kemakmuran»
Am kommenden Sonntag, den 
23. Juli, gibt es letztmalig die 
Möglichkeit, die Ausstellung 
«Membaca Ulang Kemakmu-
ran» im Kunstraum Engländer-
bau in Vaduz zu besuchen. Von 
15 bis 17 Uhr sind die liechten-
steinischen Kunstschaffenden 
anwesend und laden zum per-
sönlichen Gespräch. 

Das indonesische Künstle-
rinnenkollektiv Soboman 219 
legte auf Einladung von Visarte 
Liechtenstein im Kunstraum 
Engländerbau ein Feld von 
Palmstrünken aus und baute 
darin ein Angkringan, einen im-
provisierten Unterstand zum 
Teetrinken und Plaudern. Die 
Installation von Soboman 219 
thematisiert den Gegensatz 
zwi schen der traditionellen 
Landwirtschaft und der intensi-
ven, zerstörerischen Agrarpro-
duktion. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der letztjähri-

gen Visarte-Delegation nach 
Indonesien zeigen ihre Doku-
mentationen. (Anzeige) 

Finissage im Beisein der Liech-
tensteiner Kunstschaffenden 

am Sonntag, den 23. Juli, von 15 
bis 17 Uhr im Kunstraum Englän-
derbau. 

Weitere Infos auf www.kunst-
raum.li

«Membaca Ulang Kemakmuran» im Kunstraum. Bild: Nils Vollmar

Onlineumfragen 
Endlich kommen diese ein-
mal in die Diskussion. Mich 
ärgern diese Umfragen schon 
lange. 

Seit Jahren brüsten sich 
einige Personen damit, dass sie 
durch mehrmaliges Klicken 
das Resultat verfälschen. Bei 
der neuesten Umfrage «Wie 
würden Sie wählen» lief es 

ungefähr drei Stunden normal, 
dann begann das grosse Mani-
pulieren. Die Resultate sind 
nicht nur nicht repräsentativ, 
sondern sogar total unbrauch-
bar. Auch die Korrektur der 
Redaktion bringt nichts, weil 
auch dort nicht alle Manipula-
tionen festgestellt werden 
können.  

Diese «Spielchen» bringen 
Schaden für die Glaubwürdig-

keit der Zeitung. Dass nur 
Online- und Printabonnenten 
teilnehmen können, wäre eine 
mögliche Lösung, die aber 
auch nicht alle Verfälschungen 
ausschliessen würde. Ich kann 
daher nur den Wunsch an die 
Redaktion richten, mit dem 
«Mist» aufzuhören.  

Gerner William 
Quellenstrasse 8, Eschen

Leserbrief

Gedroht, Autos beschädigt und gestohlen 
Ein Liechtensteiner hatte sich in nur drei Monaten gleich mehrfach strafbar gemacht – der Richter erteilte ihm einen «Schuss vor den Bug». 

Julia Kaufmann 

In nur drei Monaten – im Zeit-
raum von August bis Oktober 
2022 – hat ein damals obdach-
loser und psychisch beeinträch-
tigter Liechtensteiner gleich 
mehrere strafbare Handlungen 
begangen, für die er sich ges -
tern vor Gericht verantworten 
musste. Die Staatsanwaltschaft 
warf ihm die versuchte schwere 
Körperverletzung, schwere Sach -
beschädigung, gefährliche Dro-
hung, dauernde Sachentzie-
hung, Hausfriedensbruch, Ent-
wendung sowie zwei Vergehen 
gegen das Waffengesetz vor. 
Der Liechtensteiner, der in 
Hand schellen aus der Untersu-
chungshaft in den Saal geführt 
wurde, zeigte sich teilgeständig 
und kam schliesslich mit einem 
«Schuss vor den Bug» davon.  

Autos demoliert und  
Lebensmittel gestohlen 
Der 38-Jährige gestand, sich des 
Hausfriedensbruchs schuldig 
gemacht zu haben. Er hat an 
zwei aufeinanderfolgenden Ta-
gen ein Einkaufszentrum betre-
ten, obwohl rund eine Woche 
zuvor ein Hausverbot gegen ihn 
ausgesprochen wurde. Eben-
falls gab er zu, einen Klapp -
dolch besessen und bei sich 
getragen zu haben, der wegen 
seiner symmetrischen Klinge 
ver boten ist. Des Weiteren zeig-

te sich der Mann geständig, in 
einem unbeaufsichtigten Mo-
ment aus einem Immobilienbü-
ro zwei Schlüssel eingesteckt zu 
haben, womit er sich der dau-
ernden Sachentziehung straf -
bar gemacht hat. Dem Richter 
erklärte er: «Ich war obdachlos 
und auf Wohnungssuche. Weil 
ich aber auf dem Sozialamt ge-
meldet bin, wurde ich abgewie-
sen und ich fühlte mich diskri-
miniert.» Dies war nicht das 
erste Mal, dass sich der Be-
schuldigte etwas aneignete, 
was ihm nicht gehörte. Er hatte 
aus einem Geschäft Lebensmit-

tel gestohlen, sich in einer be-
reits geschlossenen Bar einen 
Kaffee gemacht sowie aus ei-
nem Kiosk Tabak gestohlen.  

Der Vorwurf der Sachbe-
schädigung bezog sich unter 
anderem darauf, dass der 
Liechtensteiner mit einem Me-
tallrohr auf einen Lieferwagen 
eingeschlagen hatte. Als Grund 
nannte der 38-Jährige seine 
psychischen Probleme. Diese 
machte er auch dafür verant-
wortlich, dass er einen faust-
grossen Stein auf den Kotflügel 
eines Pkw geworfen hatte. «Ich 
wurde von dem Fahrer nach 

dem Diebstahl im Lebensmit-
telgeschäft verfolgt und ich hat-
te Angst.» Die Verteidigerin be-
tonte, dass ihr Mandant an 
Schizophrenie leide.  

Lediglich von einem  
Vorwurf freigesprochen 
Zu den beiden schwerwiegends-
ten Vorwürfen zählte die gefähr-
liche Drohung, die der Beschul-
digte gegenüber einem Mitar-
beiter des Amts für Soziale 
Dienste (ASD) getätigt haben 
soll, was der 38-Jährige aber 
abstritt. Im Zeugenstand schil-
derte der ASD-Mitarbeiter den 

Vorfall aber sehr detailliert: 
«Der Beschuldigte ist unange-
meldet im Amt erschienen. Ich 
bin zur selben Zeit in den Gang 
getreten und er hat mich mit 
dem Amtsleiter verwechselt und 
mir gedroht.» Wenn die wirt-
schaftliche Sozialhilfe nicht bis 
am Folgetag auf dem Konto des 
38-Jährigen eingehe, würde er 
«a paar id Schnorra» bekom-
men, erklärte der Zeuge und er-
gänzte: «Als Mitarbeiter des 
ASD ist es gang und gäbe, dass 
wir solche Äusserungen entge-
gennehmen müssen. In diesen 
Fällen weisen wir darauf hin, 
dass keine Drohungen ausge-
sprochen werden sollen und ver-
weisen diese Personen des 
Amts.» Genau so habe er es 
mit dem Beschuldigten gehand-
habt, der ihm beim Verlassen 
des Büros abermals mit Faust-
schlägen gedroht habe.  

Noch schwerer wog der Vor-
wurf bezüglich der versuchten 
schwe ren Körperverletzung: Als 
die Landespolizei den 38-Jäh -
rigen aufgriff, wurde dieser 
vom Amtsarzt untersucht. Dabei 
habe der 38-Jährige ihm «mit 
voller Wucht» einen Leucht-
marker angeworfen, der das 
Gesicht des Amtsarztes nur 
knapp verfehlte. Danach trat 
der Liechtensteiner mit den 
Füssen ge gen den Bildschirm 
eines Computers der Landes -
polizei. 

Während die Staatsanwältin in 
allen Punkten einen Schuld-
spruch forderte, plädierte die 
Verteidigerin bezüglich der 
versuchten schweren Körper-
verletzung und der Sachbe-
schädigung des Computers auf 
einen Freispruch. Ihr Mandant 
sei an dem Tag unzurech-
nungsfähig gewesen und er 
habe keine Absicht gehabt, den 
Arzt zu verletzen. In letzterem 
Punkt gab der Richter der Ver-
teidigung schliesslich recht. 
«Die subjektive Tatseite ist 
nicht gegeben, da ich selbst 
nicht damit rechnen würde, 
dass der Wurf eines Markers 
eine Verletzung zur Folge hat.» 
In allen weiteren Punkten wur-
de der 38-Jährige schuldig ge-
sprochen und zu einer Frei-
heitsstrafe von zehn Wochen 
verurteilt, die auf eine Probe -
zeit von drei Jahren bedingt 
nachgesehen wurde. Ausser-
dem muss er für die Entwen-
dungen eine Geldstrafe in Höhe 
von 300 Franken sowie den Ge-
schädigten Schadensersatz be-
zahlen und Bewährungshilfe in 
Anspruch nehmen. Mildernd 
wertete der Richter das teilwei-
se Tatsachengeständnis sowie 
die Schadensanerkennung und 
erschwerend die Vorstrafe we-
gen Körperverletzung sowie die 
mehreren Tathandlungen in-
nert kurzer Zeit. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig.  

Der Beschuldigte stand nicht zum ersten Mal vor Gericht. Bild: Archiv
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